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Das Castrum von Sagogn
und die Anfinge
des Burgenbaues
in Churrdtien
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Graubiinden - fir das Mittelalter ist der Begriff Churritien eher zu-
treffend - gilt nicht zu Unrecht als «klassisches Burgenland». Dies vor allem, weil die im Mit-
telalter errichteten Burgen zu einem grossen Teil als weithin sichtbare Ruinen oder als gut
erhaltene Schlosser das Landschaftsbild noch heute pragen. Dies im Unterschied zu anderen
Gegenden, deren Burgen, einst ebenso dicht gesat wie in Graubiinden, mittlerweile grossten-
teils verschwunden sind. Im churratischen Raum gilt es, was die Haufigkeit der Burgen be-
trifft, freilich zu differenzieren, sind die insgesamt tatsachlich sehr zahlreichen Anlagen doch
sehr ungleich tiber das Land bzw. die einzelnen Talschaften verteilt. Wihrend sich beispiels-
weise im Domleschg, in der Gruob, im Bezirk Unterlandquart oder in der unteren Mesolcina
eine Burg neben die andere reiht, sind in den Walser Siedlungsgebieten Burgen nur sehr spir-
lich und an der Peripherie nachzuweisen.’

Seit frithgeschichtlicher Zeit ist Churritien ein ausgesprochenes Pass-
und Durchgangsland. Im Mittelalter verbanden nicht nur verschiedene, heute zum Teil nur
noch als Wanderwege bentitzte Routen Oberitalien mit dem Rhein- und Donauraum, es fiihr-
ten auch auf den Achsen Urserental-Chur und Chiavenna-Engadin zwei der seltenen inneral-
pinen West-Ostpassagen durch den churritischen Raum. Die grosse Bedeutung Graubiindens
als Durchgangsland, die im Mittelalter auch die kaiserliche Reichspolitik beeinflusste, hat
immer wieder dazu verleitet, in einseitiger Weise zwischen dem Burgenbau in Churratien und
der herrschaftlichen oder gar kaiserlichen Pass- und Verkehrspolitik einen viel zu engen Zu-
sammenhang zu konstruieren.> Selbstverstandlich kann nicht bestritten werden, dass manche
Burganlagen - als Musterbeispiel kénnte Castelmur genannt werden — als Zoll- oder Rast-
stiatten in die landesherrliche Administration des Passverkehrs einbezogen waren. Insgesamt
aber spielte sich der Burgenbau in Churritien, wie vielerorts in Europa, vor allem im Rahmen
des Landesausbaues und der Herrschaftsbildung ab, wobei der militiarische Wert der Biindner
Burgen keineswegs tiberschitzt werden darf. Von den mittelalterlichen Adelsburgen mit ihren
schwachen Besatzungen und bescheidenen Vorriten an Ausriistung und Verpflegung ist —
nicht zuletzt auch wegen der geringen Reichweite der damaligen Fernwaffen — kaum eine
taktische Wirkung ausgegangen.> Man wird sich auch fiir Graubiinden davor hiiten miissen,
in Burgen, die in enger Nachbarschaft oder auch nur in Sichtweite errichtet worden sind, aus-
gekliigelte Befestigungssysteme zur militarischen Beherrschung eines Raumes oder ciner Pass-
route erblicken zu wollen. Dieses Thema ist in der internationalen Burgenforschung zur
Genuge abgehandelt und braucht hier nicht weiter vertieft zu werden.

Ob zwischen benachbarten Burgen tiberhaupt irgendwelche Zusam-
menhinge — in herrschaftlicher, rechtlicher, wirtschaftlicher oder militarischer Hinsicht —
bestanden haben konnten, hingt einerseits von den nur in Schriftquellen fassbaren Besitzver-
hiltnissen ab, andererseits von den Eckdaten der Griindung und der Auflassung, und diese
sind in der Regel nur mit archiologischen Methoden zu bestimmen. Burgen, die nahe beiein-
ander liegen, miissen nicht gleichzeitig bestanden haben.

Auch die archiologischen Erkenntnismoglichkeiten haben ihre Gren-
zen. Die Geschirrkeramik, auf die sich in der Mittelalterarchdologie stratigraphische Datie-
rungen vorwiegend stiitzen, fehlt in den Fundbestinden aus Biindner Burgen bis ins
ausgehende Mittelalter hinein weitestgehend.s Dendrodaten von Holzwerk aus aufgehendem
Mauerwerk liefern zwar verbindliche Zeitangaben, brauchen aber nicht aus der Griindungs-
zeit der Burganlage zu stammen, denn wie viele Grabungen inner- und ausserhalb Graubiin-
dens gezeigt haben, sind Burgen, die lingere Zeit beniitzt worden sind, immer wieder
umgebaut worden, so dass die dltesten Bau- und Siedlungsperioden nur noch im Fundament-
bereich mittels Grabungen erfasst werden konnen.® Die noch aufrechten Bauten und Mauern,
namentlich die auf vielen Biindner Burgen so markanten Haupttiirme, sind nicht selten jiin-
geren Bauphasen zuzuweisen.’

Dass urkundliche Ersterwihnungen keineswegs in die Entstehungszeit
einer Burg fallen miissen, diirfte mittlerweile allgemein bekannt sein. Ubrigens sind lingst



nicht alle Burgen, die in der schriftlichen Uberlieferung auftauchen, mit Sicherheit zu iden-
tifizieren, und umgekehrt schweigen sich iiber manche Burgstellen, die im Gelidnde deutlich
sichtbar sind, die erhaltenen Schriftquellen aus. Fiir einige solche Anlagen uberliefern erst
die Biindner Chronisten des 16./17. Jahrhunderts mehr oder weniger glaubwiirdige Namen.
Wie schwierig die Zuweisung — und damit auch die Datierung — urkundlich nicht bezeugter
Burgstellen ist, zeigt das Beispiel der beiden Burgpliatze Chaste und Castlatsch im Oberenga-
din: In den sog. Gamertingerurkunden von 1137/39, in denen die Gebriider Ulrich und Kon-
rad von Gamertingen ihren gesamten Besitz im Oberengadin der Kirche Chur vermachen,
werden zwar Personen, Alpen, Wiesen und Ortschaften aufgezahlt, aber keine Burgen. Nach
der Aufrichtung der Landeshoheit durch die Bischofe, die als Verwaltungszentrum die Feste
Guardaval bei Madulein erbauen liessen, diirften — ausser Wohntiirmen in den Dorfern — im
Oberengadin keine Burgen mehr gebaut worden sein. Wie sind demnach Chasté und Chast-
latsch einzuordnen? Von archaologischen Untersuchungen konnte wenigstens eine Datierung
der beiden ritselhaften Anlagen erwartet werden, die man einstweilen eher in die Friihzeit
des Burgenbaues, also in die Zeit vor den Gamertingern, einordnen mochte.®

Chaste bei Sils i. E., Grundriss. 1 Graben, 2 Stelle des Hauptbaues, 3 Siidwesttrakt.
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Schiedberg wibrend der Grabungen 1968. Im Vordergrund romische und friih-

mittelalterliche Fundamente (Perioden 2 bis 4), im Hintergrund Mauer des Wobnbaues aus dem 13. Jabrbun-
dert (Periode 9).




Auch auf den Fall der Burg von Sagogn ist in diesem Zusammenhang
hinzuweisen: Wie spater genauer auszufiithren ist, hat erst die Archiologie den Nachweis er-
bracht, dass dieses castrum mit der seit U. Campell (um 1570) unter dem Namen Schiedberg
bekannten Burgstelle ¢stlich von Sagogn/Vitg Dado zu identifizieren ist.> Warum so bedeu-
tende Autoren wie E.Poeschel selbst die Moglichkeit abgestritten haben, dass das castrum
auf dem Burghtigel von Schiedberg — von dem man vor den Grabungen gar nichts Naheres
wusste — lokalisiert werden konnte, bleibt unerfindlich.®

Wichtige Informationen tiber die Friithzeit des Burgenbaues liefern die
Eigennamen und die Bezeichnungen der einzelnen Burgen. Auf diese toponomastische Uber-
lieferung hinzuweisen, driangt sich umso mehr auf, als Graubiinden zu den wenigen Burgen-
landschaften Europas zihlt, die namenkundlich umfassend untersucht worden sind.™ Da
Churritien im deutsch-italienisch-ritoromanischen Grenz- bzw. Uberschneidungsbereich
liegt, mischen sich in den einzelnen Burgnamen kulturelle, herrschaftliche und sprachliche
Elemente unterschiedlicher Art. Die bekannte, aber oft falsch gedeutete Tatsache, dass im ri-
toromanischen Sprachgebiet, etwa im Vorderrheintal, im Domleschg oder im Schams, rein
deutsche Burgennamen auftreten, ist hier nicht weiter zu erértern, da solche Namen — wir er-
innern beispielsweise an Griineck, Fryberg, Schwarzenstein, Ortenstein oder Barenburg — erst
seit der Mitte des 12. Jahrhunderts auftauchen und somit nicht mehr in die hier thematisierte
Frithzeit des Burgenbaues in Churritien gehoren.™ Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass
mit dem Aufkommen deutscher Burgnamen die Rezeption der Ritterkultur in den ritischen
Alpentilern begonnen zu haben scheint.’

Schriftliche Zeugnisse uiber die Existenz von Burgen liegen fiir Chur-
rdtien bereits aus dem 1. Jahrtausend nach Chr.vor. Hauptquellen sind das sog. Tellotestament
von 765™ und das ritische Reichsgutsurbar aus der Mitte des 9. Jahrhunderts.'s Im spiten
0. Jahrhundert setzt mit der Erwihnung von Castelmur und einem wohl mit Rhiziins zu
identifizierenden castellum Beneduces et Ruzunnes die urkundliche Uberlieferung ein.' Diese
beginnt sich allerdings erst vom ausgehenden 11.Jahrhundert an stirker zu verdichten, wobei
seit der Mitte des 12. Jahrhunderts neben direkten Erwihnungen einzelner Burgen auch indi-
rekte Belege in Form von Personennamen auftreten, die von einer Burg abgeleitet sind.
Namen wie Lutefridus de Belmonte (1137)7, Sigifridus de Iuualto, Sicherius und Odalricus
de Asperomonte (1149)'" setzen das Bestehen einer gleichnamigen Burg voraus. Dies trifft
zwingend allerdings nur auf Namen zu, die ausschliesslich oder mindestens primir eine Burg
bezeichnen und kein Dorf. So diirfen Personennamen wie Reynardus et Waltherus de Pitase,
Hugo et Heinricus des Castrisis oder Arnoldus de Ruzunne (alle 1139)™ nicht als schliissige
Belege fiir die Existenz einer Burg im Umfeld der betreffenden Ortschaften gewertet werden,
auch wenn eine gleichnamige Burg tatsichlich bestanden hat.

Der Name Tarasp, urkundlich bereits um 1090 bezeugt*, diirfte
ursprunglich auf die Burg bezogen worden sein und erst nachtraglich auf das Dorf zu
Fussen der auf Rodungsgelande errichteten Feste. Umgekehrt hat bei Sagogn oder Rhdziins,
vermutlich auch bei Mesocco, der Name der Ortschaft zur Benennung der Burg gefiihrt,
ein Prinzip der Burgnamengebung, das in Churritien gelegentlich noch in spiterer Zeit
angewandt worden ist, wie die Beispiele der jiingeren Burgen von Ramosch, Valendas,
Trimmis oder Spliigen zeigen.**

Es fragt sich, ob in der Frithzeit des Burgenbaues in Churratien die
einzelnen Anlagen iiberhaupt einen Eigennamen getragen haben. Dass mit dem castellum im
Tellotestament Jorgenberg gemeint ist, ergibt sich nur aus dem Textzusammenhang?*. Auch
im Reichsgutsurbar heisst es bloss: habet ecclesiam sancti Georgii in Castello*s. Diese Ge-
orgskirche in der Feste bei Waltensburg bestand offenbar schon im Friithmittelalter, doch der
Eigenname Jorgenberg bzw. St. Jorgenberg ist urkundlich erst im 14. Jahrhundert fassbar.*+
Ahnliches gilt fiir Castelmur, im Ritischen Reichsgutsurbar von 842 als castellum ad Ber-
galliam bezeichnet.”s Im ro. Jahrhundert stossen wir auch auf die Bezeichnung Porza Bergal-
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liae**, doch von einem eigentlichen Burgnamen sind wir noch weit entfernt. Auch in der For-
mulierung von 960 aecclesiam videlicet in castello Beneduces et Ruzunnes ist nur ein Hin-
weis auf den Standort der Burg*’, aber noch kein Eigenname zu erkennen. Und um auf den
Fall Sagogn zu kommen: Im Tellotestament werden ausfiihrlich die zur curtis in Secanio ge-
horigen Giiter aufgezihlt, bevor der Text mit der Einleitung item in castro zur Umschreibung
der Gebaude in ipso castro iibergeht. Die Rede ist demnach bloss von einem castrum, das
im Gebiet von Sagogn steht, aber keinen Eigennamen tragt. Dieser Umstand hat zu der bereits
erwidhnten Unsicherheit gefiihrt, wo dieses castrum eigentlich zu suchen sei.*®

Demnach scheinen die frithen Burgen in Churritien noch keine Eigen-
namen getragen zu haben, sondern mit einer vom lat.castellum abgeleiteten Bezeich-
nung umschrieben worden zu sein, welche eine wie auch immer beschaffene Befestigungs-
anlage bedeutete. Anfinglich ist der Begriff castellum nicht nur auf Anlagen wie Jorgen-
berg oder Castelmur angewandt worden, sondern auch ganz allgemein auf irgendwie
bewehrte, vielleicht praurbane Siedlungen wie Chiavenna.* Aus dem lateinischen Wort
castellum, wie es uns in den Schriftquellen des 1. Jahrtausends begegnet, sind die bekannten
ratoromanischen Formen Castels, Caschliun, Chaste, Chastlatsch und dgl. herausgewachsen,
die an vielen Burgplitzen haften, ohne dass Angaben iiber eine Zeitstellung gemacht
werden konnten. Verbindliche Datierungen miissten in jedem Einzelfall durch Grabungen
ermittelt werden. Dass wenigstens einige dieser Burgpldtze zu den frihen Anlagen ge-
horen diirften, wird durch burgentypologische Uberlegungen wie im Fall von Castels bei
Putz wahrscheinlich gemacht.3°

Auf ein toponomastisches Problem, das bis jetzt wenig Beachtung ge-
funden hat, soll hier hingewiesen werden. In den frithen Bezeichnungen fiir Befestigungsan-
lagen herrscht in Churritien ganz klar der Begriff castellum (mit dessen ratoromanischen
Ableitungen) vor. Aber es gibt eine Ausnahme, und diese betrifft die Burg bei Sagogn, die im
Tellotestament von 765 als castrum umschrieben wird, wahrend im gleichen Dokument Jor-
genberg als castellum erscheint.’* Wie ist diese Differenzierung zu erkliren?

Im hochmittelalterlichen Latein ist castrum das allgemein tubliche
Wort fiir Burg, vor allem in rechtsverbindlichen Texten.3* Folgerichtig werden in Churritiens
lateinischen Urkunden seit dem spéten 11.Jahrhundert die Burgen als castra bezeichnet, an-
gefangen bei der Feste Tarasp, die in der Chronik Goswins in der Formulierung in castro de
Taraspes auftaucht.’® Auch eine Burg bei Vicosoprano, wohl mit der Anlage auf dem Crep
da Caslac zu identifizieren, wird 1096 castrum genannt.’4 Auf dem Felskopf nordlich ober-
halb Vicosoprano sind neben prahistorischen und romischen Funden auch Objekte aus dem
10. bis 12. Jahrhundert zu Vorschein gekommen, die den Nachweis einer frithen Burganlage
erbringen. Die Reste einer unregelmissig verlaufenden Umfassungsmauer sowie die in den
Fels gehauenen Fundamentstufen weiterer Gebaude sind stratigraphisch nicht eindeutig
datierbar. Sie konnen der romischen oder der mittelalterlichen Periode angehoren.s

Dass aus einem frithmittelalterlichen castellum ein hochmittel-
alterliches castrum — im Sinne der Adelsburg — werden kann, zeigt das Beispiel von Castel-
mur:** Im Itinerarium Antonini von 277 wird eine romische Strassenstation murus er-
wiahnt, bei der es sich um die archdologisch nachgewiesene Siedlung auf der untersten Fels-
stufe von Castelmur handeln diirfte. Befestigungsanlagen aus romischer Zeit sind bis jetzt
allerdings nicht festgestellt worden. Das Wort murus braucht sich nicht unbedingt auf
eine Wehrmauer zu beziehen, sondern konnte auch den markanten, schmalen Felsriegel
bezeichnen, auf dem sich die nachmalige Burganlage erhebt. Eine Befestigungsanlage besteht
in karolingischer Zeit, wird doch im Reichsgutsurbar von 842 das castellum ad Bergal-
liam, identisch mit der Porta Bergalliae, ausdriicklich genannt. Auch das Konigsdiplom von
988, in dem die Schenkungen an die Kirche Chur erneuert werden, erwiahnt das Bergell
in der Formulierung Bergalliam vallem. cum castello. 1121/22 taucht aber die Bezeich-
nung castrum Muri auf. Daraus wird im Laufe des 12.Jahrhunderts ein Eigenname



Castelmur, Webrmauer auf der untersten Felsstufe.

(homines de Castro Muro, 1186). Im Namen der bischoflichen, auf der Burg sitzenden Mi-
nisterialenfamilie, die 1190 mit Albertus de Castello Muro erstmals bezeugt ist, lebt aber das
alte Wort castellum weiter.

Da auch die anderen Befestigungsanlagen in Churritien, die vor der
Jahrtausendwende schriftlich erwihnt werden — Tiefencastel (castellum Impitinis)?” und ein
nicht schliissig identifizierbares Supercastellum?® sowie die oben bereits angesprochenen An-
lagen von Jorgenberg und Bonaduz/Rhiziins - ihre Benennung vom Grundwort castellum
beziehen, scheint es sich bei castrum bei Sagogn fiir das 8./9. Jahrhundert tatsichlich um
einen isolierten Sonderfall zu handeln. Man konnte freilich argumentieren, die miteinander
ohnehin verwandten Begriffe castrum und castellum seien als Synonyme gebraucht worden
und beliebig austauschbar gewesen, so dass die Bezeichnungen castrum fiir die Wehranlage
von Sagogn und - im gleichen Schriftstiick — castellum fur Jorgenberg auf Zufall beruhe.
Nun wird aber auch Bellinzona, d.h. das heutige Castel Grande, im Friihmittelalter als ca-
strum umschrieben, so etwa bei Gregor von Tours fiir die Zeit um 590 (ad Bilitionem. . . ca-
strum).?® Die beiden frithmittelalterlichen Wehranlagen von Bellinzona und von Sagogn
haben etwas gemeinsam: Sie sind, wie die archdologischen Befunde eindeutig zeigen, aus
spatromischen Kastellen herausgewachsen+°, und so besteht die Moglichkeit, dass in nachro-
mischer Zeit an beiden Befestigungsanlagen die urspriingliche, quasi amtliche Bezeichnung
castrum haften geblieben ist.*

Undurchsichtig sind die toponomastischen Verhiltnisse bei Kist-
ris/Castrisch, rechtsrheinisch der Siedlungsterrasse von Sagogn direkt gegeniiber. Sowohl im
Tellotestament von 765 als auch im Reichsgutsurbar von 842 wird Castrisch in der Form
Castrisis genannt.** Ausser dem Namen selbst, der von castrum abzuleiten ist, finden sich in
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den Belegstellen des 8. und 9. Jahrhunderts keine Hinweise auf eine Befestigungsanlage. Die
Burg oberhalb des Dorfes wird erst 1371 erwahnt (burg ze Cistris).* Eine edelfreie Familie,
die sich nach Castrisch nennt, ist ab 1137/39 urkundlich bezeugt (Hugo et Heinricus de Ca-
strisis)*, Eine frithe Befestigungsanlage, welche dem Ortsnamen Castrisch zugrunde liegt,
kann nur auf dem langgezogenen Burghtigel, wo sich auch die Reste einer Michaelskirche
befinden, gesucht werden. Bereits in karolingischer Zeit war der Name Castrisis auf das Dorf
unterhalb der Burg iibergegangen, denn die im Reichsgutsurbar von 842 erwahnte Georgs-
kirche ist nicht mit der Kirchenruine im Burgareal, sondern mit der heutigen Pfarrkirche im
Dorf zu identifizieren (in Castrisis ecclesia sancti Georgii cum decima de ipsa villa).#5 Damit
entfallen die Zeugnisse des 8./9. Jahrhunderts tiber Castrisch als Belege fiir die Existenz einer
Wehranlage in karolingischer Zeit. Moglicherweise haben wir in Castrisch einen dhnlichen
Fall vor uns wie in Castiel (Schanfigg):4¢ Auf dem Hiigel Carschlingg sind Reste eines (schrift-
lich nicht bezeugten) Castellums, einer Wehrsiedlung aus dem 4./5. und 6./7.Jahrhundert,
nachgewiesen worden. Die Bezeichnung castellum durfte nach der endgiltigen Auflassung
der Befestigungsanlage auf das Dorf zu Fiissen des Hiigels von Carschlingg tibergegangen
sein, was zur Form Castiel gefithrt hat (villa, que dicitur Castellum, 1210).47 Wihrend aber
die frithmittelalterliche Wehranlage von Castiel keine fortifikatorische Nachfolge gefunden
hat, muss im Fall von Castrisch an der Stelle der mutmasslichen Befestigung aus dem Friih-
mittelalter zu unbekannter Zeit, aber wohl schon im rr1./12.Jahrhundert, eine weitlaufige
Adelsburg errichtet worden sein. Klarheit konnte hier nur eine umfassende Grabung schaffen,
die sich dhnlich wie bei Schiedberg zu den spannendsten archidologischen Unternehmungen
in Graubiinden entwickeln diirfte.

Weder das castrum von Sagogn noch die castella des Tellotestamentes
oder des Reichsgutsurbars besassen jene herrschaftlichen Zentrumsfunktionen, die als cha-
rakteristisch fiir die Adelsburg des Hochmittelalters gelten. Eine Ausnahme bildet allenfalls
Castelmur, die porta Bergalliae, wo sich eine Zollstitte befand.+® Es gibt auch keine Hinweise
darauf, dass die frithen castella feste Wohnsitze der herschenden Oberschicht gebildet hatten.
Wir wissen nicht einmal mit Sicherheit, ob eine dauernde oder bloss eine temporare Bentit-
zung anzunehmen ist. Die Befunde auf Carschlingg bei Castiel sprechen bei der spatromischen
und der frihmittelalterlichen Periode eher fiir eine Dauersiedlung, wihrend auf Grepault bei
Trun aufgrund der sparlichen Funde eine temporidre Benlitzung zu vermuten ist.#> Auf der
Wehranlage von Grepault, die in den Schriftquellen nicht erwahnt wird, ist ausser einer ver-
teidigungsfihigen Ringmauer auch ein Kirchengrundriss zum Vorschein gekommen, der ins
6./7.Jahrhundert zu datieren ist. Grepault reiht sich damit in jene schwer fassbare Gruppe
der sogenannten «Kirchenkastelle» ein — der Begriff stammt von Erwin Poeschel, dem Nestor
der Biindner Burgenforschung —, deren Anfinge allgemein ins Frithmittelalter datiert werden
und die im Hochmittelalter, sofern sie nicht schon verlassen waren, in unbefestigte Kirchen
oder in Adelsburgen umgewandelt worden sind.s°

Frithmittelalterliche Kirchenkastelle werden mit mehr oder weniger
triftigen Begriindungen u. a. auf Jorgenberg, Castrisch, Sogn Barcazi, Sogn Lureng bei Paspels,
Hohenritien, Mesocco, Solavers, Steinsberg und St. Georg ob Berschis vermutet.s* Weder in
der baulich-topographischen Erscheinung noch in ihrer rechtlichen Stellung bilden diese An-
lagen eine Einheit. Bald hat sich nur die Kirche erhalten, und die Wehrbauten sind verschwun-
den, bald ist die Anlage als Ganzes oder in einzelnen Teilen zu einer Adelsburg umgestaltet
worden, die dann einen eigenen Namen erhalten hat. Voraussetzung fiir eine solche Entwick-
lung bildete die urspriingliche Parzellierung des Burgareals, die teils aus dem Baubestand wie
auf Hohenritien, teils aus den Schriftquellen wie bei Steinsberg erschlossen werden kann.s*
Solche Parzellierungen sind auch fiir das castrum von Sagogn und — gemiss den Grabungs-
befunden von Castiel — fiir die frithen castella anzunehmen. Im Falle von Mesocco, wo die
Kirche S. Carpoforo ins 6./7.Jahrhundert datiert werden kannss, ist das gesamte Burgareal
zu einer Hochadelsburg mit Wohn-, Reprisentations- und Wirtschaftsbauten nebst machti-



gen, bis ins 15. Jahrhundert hinein immer wieder modernisierten Wehranlagen umgebaut wor-
den, wihrend auf dem Kirchenkastell von St. Luzi ob Ardez nur auf der héchsten Kuppe des
Plateaus eine Adelsburg entstanden ist, die den deutschen Namen Steinsberg erhielt.s+

Wie sich die bauliche und funktionelle Entwicklung vom frithmittel-
alterlichen Kirchenkastell oder Castellum zur hochmittelalterlichen Adelsburg genau ab-
gespielt hat, miisste in jedem Einzelfall archdologisch abgeklart werden. Die bisherigen Gra-
bungsbefunde, sofern solche iiberhaupt vorliegen, ergeben kein klares Bild. Unterschiede
zeichnen sich iiberdies in der Rechtsstellung und im Schicksal der Sakralbauten inner-
halb der befestigten Areale ab. Die meisten Kirchen sind zu Ruinen geworden, manche aller-

Grepault bei Trun, Grundriss.
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Nivagl, Reste des zentralen Steinbaues wihrend der Grabungen 198o0.



dings spiter als die Wohn- und Wehrbauten, weil sie bis in die frithe Neuzeit hinein ihre
Funktion als Parochialkirchen beibehielten. Obwohl im Umfeld gewisser Kirchen — so etwa
auf Jorgenberg und Mesocco — vereinzelt Bestattungen zum Vorschein gekommen sind, ist
die Frage nach der Bedeutung des Begrabnisrechts fiir die Kirchenkastelle noch offen. Fest
steht jedenfalls, dass in den frithmittelalterlichen Sakralbauten der Kirchenkastelle keine un-
mittelbaren Vorliufer der spiteren, in Churritien keineswegs allzu hiufigen Burgkapel-
len erblickt werden diirfen.ss

Die Frage nach der Umwandlung von frihmittelalterlichen Kirchen-
kastellen und sonstigen castella in Adelsburgen ist eng mit der allgemeineren Frage nach dem
Aufkommen von Adelsburgen im churritischen Raum verbunden. Dass Wehranlagen, die
zunachst als castella bezeichnet werden, spater als Adelsburgen einen Eigennamen erhalten,
ist gelegentlich schriftlich bezeugt.s¢ Wie bereits angedeutet, setzen schriftliche Nachrichten
tiber Adelsburgen erst am Ausgang des 11.Jahrhunderts ein, und Angehorige eines burgsas-
sigen Adels sind sogar erst seit der Mitte des 12. Jahrhunderts bezeugt.

Die Adelsburg, Aufenthaltsort einer Familie gehobenen Standes, Mit-
telpunkt eines Giiter- und Rechtsverbandes, verteidigungsfahiger Bau und Macht- oder Herr-
schaftssymbol, ist als Ganzes eine abendliandische Errungenschaft des frithen Hochmittelalters
und Ausdruck einer kriegerischen Adelskultur.

Es fallt auf, dass Konigs- und Grafenburgen, die — zusammen mit den
Pfalzen — eine Vorreiterrolle fiir die Ausbreitung des Burgenbaues spielen, in Churriatien of-
fenbar fehlen. Soweit ersichtlich, d.h. soweit aus spateren Besitz- und Rechtsverhaltnissen
geschlossen werden kann, ist der frithe Burgenbau in Churritien von einem edelfreien Adel
ausgegangen, dessen Angehorige als nobiles oder barones bezeichnet werden.s” Auf die Her-
kunft dieser vornehmen Oberschicht ist hier nicht einzutreten. Die Feststellung moge gentigen,
dass die Zahl der Zugewanderten nicht tiberschitzt werden darf und in bestimmten Fillen
eine einheimische Abstammung von spatantiken Grundbesitzern und Amtsinhabern senato-
rischen Ranges vermutet werden darf.

Insgesamt durften nur wenige Adelsburgen durch die Umgestaltung
alterer castella entstanden sein. Die meisten Anlagen sind — abseits von den Siedlungen des
breiten Volkes — «auf wilder Wurzel» errichtet worden, d. h. auf unbebauten, mehr oder we-
niger leicht zuginglichen Anhohen. Diese mogen, was bei Grabungen haufig festgestellt wer-
den kann, schon in ur- oder frithgeschichtlicher Zeit beniitzt worden sein, aber ohne dass
eine Siedlungskontinuitit bestanden hitte.

Gesicherte archidologische Funde und Befunde von frithen Burgen-
griundungen liegen von Belmont und Nivagl sowie vom Crep da Caslac vor. Sie stam-
men aus der Zeit um 1000, was uns erlaubt, die Anfinge der Adelsburg in Churritien ins
1o./11.Jahrhundert zu datieren.s®

In ihrer Funktion als Adelssitz und als herrschaftliches Zentrum von
Giiterkomplexen und Personenverbdnden 16st nach und nach die Burg den Herrenhof ab,
der in den lateinischen Quellen des Mittelalters mit den Begriffen curtis und curia umschrie-
ben wird. Archiologisch ist eine solche curtis in der Anlage von Hasenstein bei Zilis erfasst.s?
Im Tellotestament, im Reichsgutsurbar und in den Schenkungsurkunden der ottonischen
Herrscher an den Bischof von Chur werden solche curtes wiederholt genannt. Im Reichsguts-
urbar erscheinen Giiterkomplexe, die um eine curtis gruppiert sind, als beneficia, d.h. als
Reichslehen. Spiter tauchen dieselben Giiterkomplexe als burgengestiitzte Grundherrschaften
auf. So bildete etwa das beneficium eines gewissen Azzo in Obervaz den Grundstock des zur
Burg Nivagl gehorigen Giiterverbandes, der sich nachmals in den Hinden der Freiherren
von Vaz befand.® Die Adelsburgen, die castra, haben aber in ihrer Funktion als Herrschafts-
zentren nicht nur die Nachfolge der curtes angetreten. Sie sind auch in Novalland er-
richtet worden und bildeten so als «Rodungsburgen» die herrschaftlichen und organisatori-
schen Mittel- und Ausgangspunkte des hochmittelalterliches Landesausbaues, der seit dem
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ro./11.Jahrhundert weite Teile Churritiens erfasst hatte. (Auf die wichtige Rolle der
Kloster im Landesausbau ist in diesem Zusammenhang nicht einzutreten.) Zu den frithen,
«auf wilder Wurzel» errichteten Rodungsburgen konnen in Churrétien wohl Belmont
und Tarasp gezihlt werden.

Dank den umfassenden Ausgrabungen auf Schiedberg, die in mehre-
ren Etappen zwischen 1964 und 1968 durchgefiihrt worden sind, ist das Wissen um den frii-
hen Burgenbau in Churritien nicht nur wesentlich erweitert, sondern teilweise auch auf den
Kopf gestellt worden. Uber die Funde und Befunde liegen mittlerweile umfassende Publika-
tionen vor, so dass sich hier eine detaillierte Materialvorlage eriibrigt und bloss eine knappe
Zusammenfassung der bau- und siedlungsgeschichtlichen Ergebnisse aufdringt.

' Vorauszuschicken ist, dass gemass der Stratigraphie zwischen der r6-
mischen Besiedlung im 3./4.Jahrhundert und der Auflassung der Burg im spéteren 14. Jahr-
hundert kein Siedlungsunterbruch eingetreten ist. Die einzelnen Perioden, jeweils unterteilbar
in mehrere Bauphasen, folgten unmittelbar aufeinander.

Eine zweite wichtige Feststellung betrifft den natiirlichen Baugrund.
Die Burg liegt auf einem linglichen Bergsporn zwischen zweli tief eingeschnittenen Tilern,
demjenigen des Vorderrheins auf der Siid- und demjenigen des Laaxer Tobels auf der Nord-
seite. Der Burghiigel, das Erosionsrelikt eines Deltas, das sich in prahistorischer Zeit im ein-

Schiedberg
altere Bauphasen

I 4 Jahrhundert
Bl 5.6. Jahrhundert
[0 7.Jahrhundert
El um 700

{™% Grubenhaus 6.-8. Jahrhundert
[ 10.Jahrhundert

Schiedberg
jlngere Bauphasen

[ um 1000
B um 150
L] um1200

B um 1250

Schiedberg, Bauphasenpline nach den Grabungen 1968.



stigen See oberhalb des Flimser Bergsturzgebietes abgelagert hatte, besteht aus lockerem Kies,
der als extrem unstabil einzustufen ist. Hangrutschungen begleiteten deshalb geradezu schick-
salhaft die ganze Bau- und Siedlungsgeschichte der Wehranlage. 1968 war vom einstigen
Burgareal nur noch ein Teil erhalten, der wohl kaum mehr als die Hilfte der urspriinglichen
Uberbauungsfliche ausgemacht haben diirfte.%

Folgende Bau- und Siedlungs-
perioden sind auf dem Burgplatz festgestellt worden

Periode 1: Prahistorische Zeit (ca. 1500 bis 1. Jabrhundert vor Chr.)

Im Fundmaterial sind mehrere Epochen vertreten, doch ist zwischen
diesen keine Siedlungskontinuitit nachweisbar. Sicher belegt ist die mittlere Bronzezeit, in
die vermutlich ein Pfostenhaus mit Feuerstelle zu datieren ist. Weitere Funde stammen aus
dem Ubergang von der ilteren zur jiingeren Eisenzeit (um 500 vor Chr.) und aus dem Ende
der jlingeren Eisenzeit (1. Jahrhundert vor Chr.).

Perioden 2 bis 4: Romische Zeit und Friihmittelalter (2./3. Jabhrhundert bis 700)

Romische Funde setzen im 2./3.Jahrhundert ein, ein Rechteckbau
aus Holz und Stein datiert aus dem 4. Jahrhundert. Diese romische Besiedlung dient jedenfalls
der Verteidigung. Mehrphasige Umbauten der rémischen Gebidude fallen ins 6. und 7. Jahr-
hundert.

Periode 5: Karolingisches Castrum (8. Jahrbundert)

Am Plateaurand entsteht eine neue Ringmauer, und im Innern werden
zwei Grubenhiuser angelegt. Vor allem aber wird ein reprasentativer, einmal quer unterteilter
Rechteckbau (ca.8 auf 15 m) errichtet. Er enthélt zwei ebenerdige Feuerstellen und ist im
Obergeschoss ockerfarbig ausgemalt, wie Verputzfragmente belegen. Diese Bauten sind mit
den im Tellotestament von 765 erwihnten Gebaulichkeiten zu identifizieren (in castro sala
muricia subter cellaria, torbaces in ipso castro).%

Periode 6: Erweiterter Bering (10. Jabrbundert)

Wohl wegen Hangrutschungen wird eine neue Linienfithrung fir die
bis anhin der Plateaukante folgende Ringmauer gesucht, indem nun eine neue, wehrhafte
Umfassungsmauer mit inwendig anstossenden Gebduden um § Meter in den Hang hinaus
gebaut wird, was sich aber nicht bewihrt zu haben scheint.

Periode 7: Umgestaltung zur Adelsburg (um 1000)

Bisher war das ummauerte Areal in Parzellen aufgeteilt gewesen, auf
denen sich isolierte Einzelbauten erhoben. Um 1000 erfolgt eine Umgestaltung der Uberbau-
ung nach neuem Konzept. Lings der Ringmauer, die wieder an die Plateaukante zuriickge-
nommen wird, entsteht ein langgezogener, mehrmals unterteilter Trakt. Eine solche Bau-
massnahme setzt voraus, dass die Parzellen des gesamten Areals in eine Hand tibergegangen
sind. Dieser Vorgang bildet den Beginn der Adelsburg.

Periode 8: Errichtung von Monumentalbauten (12. Jabrbundert)

Nach der Mitte des 12.]Jahrhunderts geniigen die eher einfachen
Bauten von Periode 7 den gehobenen Standesansprichen der Burgherren, der Edelfreien
von Sagogn, nicht mehr. Sie lassen eine neue, hohere Ringmauer mit anstossenden Neben-
bauten errichten und vor allem einen machtigen Hauptturm mit einer Mauerstirke von
mehr als 2 Metern.
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Schiedberg wibrend der Grabungen 1968. Im Vordergrund Fundamente des Tello-
hauses (Periode s ), hinten links Reste des Hauptturmes (Periode 8).



Periode 9: Verkleinerung der Burg (13. Jahrhundert)

Die Mauermassen der Monumentalbauten aus Periode 8 erweisen
sich fiir den lockeren Kiesgrund als zu schwer. Um 1250 rutscht die nérdliche Halfte des Burg-
areals ab und reisst auch den grossen Hauptturm mit. Die Burg muss nun verkleinert werden.
Sie erhilt einen zweiteiligen, an die erneuerte Ringmauer gelehnten Wohntrakt. Um diese
Zeit scheinen die Edelfreien von Sagogn die Burg verlassen und lehnsweise einer Familie
aus dem Niederadel iibertragen zu haben.® Nach einem Brand im spaten 14.Jahrhundert
wird die Burg nicht wieder aufgebaut, was darauf schliessen ldsst, dass sie ihre urspriingliche
Bedeutung langst verloren hat.

Die Grabungsbefunde von Schiedberg haben bestatigt, dass in Chur-
ratien der Bau von Adelsburgen in der Zeit um rooo begonnen hat. Das Konzept des dividie-
renden Grundrisses von Periode 7 passt typologisch zu anderen Burgen wie Belmont, Rhiziins
oder Castels, fiir die ebenfalls eine frithe Entstehungszeit angenommen werden kann.®¢ Aller-
dings darf nicht iibersehen werden, dass auch Nivagl und Tarasp in die Frithzeit des Burgen-
baues gehoren, aber nach ganz anderen Grundrisskonzepten gebaut worden sind.®”

Deutungsschwierigkeiten bereitet die sala muricia des Tellotestamen-
tes. Ihre Identifizierung mit dem Rechteckbau aus Periode 5 erscheint plausibel. Welche Funk-
tion aber fiel dem reprisentativen Bau innerhalb des weitliufigen Giiterkomplexes der
Victoriden bzw. Zacconen zu? Als Verwaltungszentrum des Zacconengutes im Raume von
Sagogn diente die curtis in Secanio, die im Dorfe Sagogn oder im Bereich der archiologisch
untersuchten Kirche St. Kolumban auf Bregl da Heida zu suchen ist.®® Vielleicht gehort die
sala muricia auf dem castrum von Sagogn zu einer Gruppe frihmittelalterlich-karolingischer
Repridsentationsbauten, die in Churrétien auch mit dem Lisenenbau von Domat/Ems und
dem sog. Plantaturm in Miistair belegt ist.®

Die Befunde von Schiedberg zeigen, dass in Churritien bei Wehr- und
Reprisentationsbauten nach dem Ausgang der Antike die Tradition der romischen Mortel-
bauweise nie abgebrochen ist, auch wenn im frithen Burgenbau Holzkonstruktionen eine ge-
wisse Rolle gespielt zu haben scheinen.”
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2006.

Clavadetscher/Meyer, Burgenbuch, S. 0.

Vgl. dazu den Befund von Nivagl: Clavadetscher/Meyer, Burgenbuch, S. 51. -
Zur Bauentwicklung von Schiedberg, die auch in diesen Zusammen-
hang gehort, s.unten Anm. 62.

Beispiele fiir Graubiinden: u.a. Castels, Norantola, Ramosch /Tschaniiff, Sogn
Barcazi, Schiedberg (s. unten), Strassberg.

Zu den Herrschaftsrechten der Grafen von Gamertingen und der Bischofe
von Chur im Oberengadin vgl. Clavadetscher, Otto P., Die Herr-
schaftsbildung in Ritien, in: Clavadetscher, Ritien, S. 326353, hier
5.334-335.

Zu den Zeugnissen der Chronisten vgl. Meyer, Schiedberg, S. 58.
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teleuropa, ein Handbuch, Stuttgart 1999, ist in Bd. 2, S.30-32 der
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Zur Rezeption der Ritterkultur in Churritien vgl. Clavadetscher /Meyer, Burgen-
buch, S. 41 ff.

BUB I, Nr.17, S.13-23 (765).
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BUB I, Nr. 119, S.99 (960).
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BUB I, Nr. 316, S. 231 (1149).
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Boxler, Burgnamengebung, S.62-69.
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im Mittelalter. Ausgewihlte Aufsdtze. Verfassung, Verkehr, Recht,
Notariat. Festgabe zum 75. Geburtstag, hg. von Ursus Brunold und
Lothar Deplazes, Disentis und Sigmaringen 1994, S.354—374.

Clavadetscher, Otto P. und Meyer Werner, Das Burgenbuch von Graubiinden, Zii-
rich und Schwibisch Hall 1984.

Bundi, Martin; Clavadetscher, Urs; Kuoni, Wolfram; Meyer, Werner, Schiedberg,
Bregl da Haida und Schloss Aspermont in Sagogn (Schweizerische
Kunstfithrer, hg. von der Gesellschaft fiir Schweizerische Kunstge-
schichte), Bern 2008.



Bundi, Martin, Zur Besiedlungs- und Wirtschaftsgeschichte Graubiindens im
Mittelalter, Chur 1982.

Howald, Ernst und Meyer, Ernst, Die romische Schweiz, Zirich r940.

Kdm GR I-VII.

Meyer, Werner, Die Ausgrabung der Burgruine Schiedberg, in: Boscardin,
Maria-Letizia und Meyer, Werner, Burgenforschung in Graubiinden
(SBKAM 4), Olten 1977, S. 51—175.

Meyer, Werner, Vorgeschichtlich-frithmittelalterliche Traditionen im frithen Bur-
genbau Ritiens, in: Forschungen zu Burgen und Schlossern, hg. von
der Wartburg-Gesellschaft, Bd. 9, Miinchen und Berlin 2006, S.9 - 20.

Poeschel, Erwin, Das Burgenbuch von Graubiinden, Ziirich 1930.

RN II.

31



32



	Das Castrum von Sagogn und die Anfänge des Burgenbaues in Churrätien

